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leute, und dann war genug⸗ ſie Im Falle etwaiger geheimer Ehe⸗
hinderniſſe die Pflicht mahnen, deren Hebung Vorſorge

treffen; und wenn ſie verſicherten kein ſo zu aben, o durfte,
10 er, ohne Anzeige den Biſchof zu erſtatten, die Trauung
vornehmen. der atte, ſei ES aus eigener Wahrnehmung, ſei
aus Angabe anderer ſtarke Anhaltspunkte für das Vorhandenſein
des In ede ſtehenden Ehehinderniſſes, ohne Kenntnis zu haben,
daſs Um eine Dispens nachgeſu worden ſei, und dann
die Trauung verſchieben und dem Biſchof nzeige erſtatten; oder
0 EL endlich wohl Kenntnis von dem eingereichten Dispensgeſuche,
aber nicht von deſſen günſtigen Erledigung, von der Dispens⸗
erlangung, und dann durfte nicht, bis ſich deſſen vergewiſſert,
die Trauung vornehmen, und nach vergeblicher Anwendung
Klugheitsmaßregeln um zur Gewiſsheit zu gelangen, dem
Ordinarius des Vorfalles Uunde geben und deſſen Anweiſung ab
warten. ſage „nach vergeblicher Anwendung 20.5 nämli
durch eine übereilte Anzeige die Brautleute nicht unnützerweiſe in
Verruf bringen Von dem Ausnahmsfalle, man faſt Im
Augenblicke der Hochzeit ein geheimes Hindernis entdeckt, und weder
ein Aufſchub der Trauung, noch ein Recurs den Ordinarius
zuläſſig iſt, wollen wir hier abſehen

Wenn die Dispens DTO foro nterno nachgeſucht und rlangt
worden iſt, ſo tritt ſie außer r enn vor der Ausführung
erſelben das — jetzt geheime Hindernis öffentlich wird

War das Hindernis dem Biſchof angezeigt, aber, wie in unſerem
Caſus, aus angel vollgiltigen Beweiſen (probationes plenae)
nicht conſtatiert, E betrachtet man eS Im allgemeinen noch als
geheim Ausnahme macht hierin eben das impedimentum criminis,
bei deſſen Dispens die Clauſel „dummodo impedimentum Sit 0068
eultum“ durch den Beiſatz 0mnino („omnino oCcultum“) verſtärkt iſt,
und U  EL auch halbgiltige eweiſe hinreichen, die Dispens
erwirken, weil was ſchon als, auch albwegs erwieſene Thatſache
zur Oeffentlichkeit elangt iſt, nicht mehr als Geheimnis gilt

aabd Sebaſtian , armelt

XVI (Reuemotive und Reueformel.) E
otive ſollen In der Reueformel enthalten ein?
Nach den Ausführungen des hochwürdigſten errn Biſchofes von
Eichſtätt (Jahrg 1885, 115 ſollen nicht nUur otive der
vollkommenen, ſondern auch der unvollkommenen Reue angeführt
werden, eil nicht ein jeder ſich zur vollkommenen Reue erſchwingt
ber E otive zur vollkommenen Reue ſind die geeignetſten
Nach Dr. Keller 385) wird das menſchliche Herz
meiſten gerührt nd mit ſcheu ber die Sünden erfüllt durch die
Erinnerung das ittere Leiden Jeſu Chriſti, und ſoll aher dieſes
Motiv, owie überhaupt das der dankbaren Liebe In der Reueformel
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nicht fehlen H V glaube 40, ſagt Dir Keller, „daſs gerade die Reue
aus dankbarer Liebe die gewöhnliche Reue des chriſtlichen Volkes iſtnd ſein 0 Eine Reue iſt aber, wie Decan ober

374 ff.) andeutet und Deharbe (Erklärung des Kate
chismus, II Bd., Aufl., 17 und Jungmann(Theorie der geiſtl Beredſamkeit, IIL. Bd., Nr 376 ausführlichbegründen, keine unvollkommene, ondern eine vollkommene Reue.
Hienach kann In der Reueformel das übliche Motiv „weil ich Gott,das höchſte und liebenswürdigſte Gut, beleidigt habe“ ganz entbehrwerden. Wohl die meiſten Katecheten werden mit mir die Erfahrunggemacht haben, daſs der Ausdruck „das höchſte und liebenswürdigſte

trotz aller Erklärung die Kinder kalt läſst und ſie ſich darunter
kaum vorzuſtellen vermögen. Die Liebenswürdigkeit Gottes

ſich iſt Geiſtiges, Abſtractes, als daſs ſie das Herzder Kinder und des gewöhnlichen Volkes wirkſam zur Reue zu be⸗
imſtande wäre MHu dem Geſagten dürfte hervorgehen, daſsbeſten olgende otive Iin der Reueformel zu verwenden eien:a Furcht vor der Strafe Gottes (unvollkommene eue); Liebe

Gottes ſeiner üte uns, insbeſondere des Leidens
Unſere Heilandes (vollkommene Reue).

II I welcher Weiſe ſollen teſe Motive formuliertwerden Vor allem en keine Ausdrücke vorkommen, we dem
Volke und den Kindern nicht geläufig ſind und erſt einer Erklärungedürfen (3 77 verabſcheue“, „liebenswürdigſt“, das „Gut“)0 Ausdrücke leiben den Kindern und dem Volke immer remund machen keinen Eindruck auf das Gemüth. Ferner ollen die Motive
In mögli einfachen Sätzen, und zwar In Hauptſätzen, gegeben ſein,weil man eben In ſolchen Atzen und nicht in Nebenſätzen, Appoſi⸗tionen dgl zu denken gewohnt iſt Sicherlich wird das ind mehrempfinden, wenn C8 ſagt „Du biſt mich immer ſo gutund ich bin Dich ſo undankbar geweſen“, als 77 weil
ich Dich, meinen größten Wohlthäter, beleidigt habe“ Insbeſonderedie Liebe Gottes, die ſache bei der vollkommenen Reue, ſoll
doch nicht bloß in einem eingeſchobenen Satze 7  el ich Dich, das
höchſte Gut, welches ich jetzt von ganzem Herzen iebe, beleidigt habe“ausgeſprochen werden. Endlich iſt eS hergebracht, zuerſt die Reue
auszudrücken, und dann die Motive derſelben aufzuzählen. („Allemeine Sünden ſind mir leid, weil ich“ c.) ſt das aber pſychologi richtig? In der Cele gehen doch die otive vorher, und
Aus ihnen olg erſt der betreffende EC So werden 10 auch In
der Betrachtung die ecte nicht die Spitze eſtellt, ſonderngehen erſt aus der Erwägung der Motive hervor. Dem en  rechenſoll auch der Bau der Reueformel ſein

Auch die Verzeihung ſoll In der Reueformel nicht
fehlen Sonſt werden viele beichten, ohne ott überhaupt gebeten

aben, ihnen ihre Sünden zu 959—8 ö was 10 gewiſs nicht



eziemend iſt Ueberdies bewegt gerade auch die Daune
und die Hoffnung auf Verzeihung das Herz zur Reue.

Durch dies alles wird reilich die Formel länger, aber
ſie wird wegen ihres einfachen aue nicht chwerer memoriert und
chalten werden, als eine kürzere Formel mit allerlei ein⸗
geſchachtelten Utzen und Satzgliedern. rlaube mir, dieſen Aus⸗
führungen entſprechend, folgende Reueforme vorzuſ

agen:

Mein Du haſſeſt die Sünde und ſtrafeſt ſie ſchrecklich
und ich habe ſo viel geſündigt Du biſt mich immer

0 gut und ich bin Dich ſo undankbar geweſen Jeſus!
Du haſt mich ſo ſehr geliebt, haſt für mich ſo viel gelitten nd
ich habe Dich dafür beleidigt und gekränkt. ES reut und
chmerzt mich, daſs ich geſündigt Abe erzeihe mir, barmherziger
ater lebe Dich von ganzem Herzen und will Dich nicht
mehr beleidigen, will auch alle Gelegenheit zur Sünde meiden. Amen.

⁴ Johann Eb Pichler, Pfarrer
VII Reſtitutionspflicht wegen verurſachten

aden.) ebrg beſitzt ein ſchöne Haus, unmittelbar der
Pfarrkirche; ETL will ES, da In Schulden E verkaufen.
Sein Nachbar ranz bietet ihm 6600 Mark; aber der Pfarre
wünſcht das Haus als aplanei erwerben. eorg will dem Pfarrer
den Gefallen thun, ſagt dem Nachbar ranz ab und verkau ſein Haus
gerichtlich den Pf Dieſer aber ſetzt Iun den Kaufvertrag die
Clauſel: * die geiſtliche Behörde genehmigt, und verſichert
dem eorg, dieſe Genehmigung ſei abſolut El nd die Clauſel
0 Formalität. ald darauf erhebt ſich aber eine Familie
Im Ort, we behauptet, der eſtator des Apita für die Kaplanei,
der chon vor 100 V  ahren gelebt, ſei mit ihr verwandt und ihr Haus
müſſe als Kaplanei erworben werden. Der Pfarrer benutzt jetzt di
genannte Clauſel Im Proceſs, nimmt dieſen zurück, und Georg, der
ſein Haus nothwendig verkaufen muſs, hat keinen Käufer mehr, da
Nachbar ranz ſchon ſe Qu Sein Haus wird ihm jetzt viel
billiger gerichtlich verkauft und EL zie mit Schande von dannen,
wogegen ohne den Zwiſchenfall mit dem Pfarre in ziemlichen
Ehren und mit einigem Vermögen abgezogen wäre Er verlangt
adenerſatz vor dem Forum des Gewiſſens

Erſte rage 1 der Pfarrer im ewiſſen zum adenerſatz
verpflichtet? Damit jemand zur Restitutio titulo damnificationis
verpflichtet ſei, ſind drei Bedingungen ordert: muſs wirklich
einen Schaden zugefügt aben; 2. er muſs die wirkſame Urſache
dieſes Schadens ſein, eine andlung geſetzt aben, aus welcher
der Schaden hervorgegangen; muſs auch eine formelle Un⸗
gerechtigkeit, eine wirkliche Sünde begangen haben.

ſe Punkte auf den gegebenen Fall an Wendenwir nun die
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